
tär einen friedlichen Machtwechsel in dem 
Gebiet zustande zu bringen. 

Bei der Abstimmung am 6. Dezember 1972 
wollten die Delegationen Chinas und der 
Sowjetunion, die sich gegen die Fortset­
zung der Verhandlungen mit Südafrika 
ausgesprochen hatten, die Entschließung 
nicht durch ihr Veto zu Fall bringen; da­
her enthielt sich die Sowjetunion der 
Stimme, während China an der Abstim­
mung nicht teilnahm. Die übrigen 13 Rats­
mitglieder stimmten trotz ihrer Vorbehalte 
für den Antrag (S/Res/323; s. S. 31 dieser 
Ausgabe). 
V. Auch die Generalversammlung befaßte 
sich im Dezember 1972 mit dem Namibia-
Problem. In einer Entschließung verurteil­
te sie die Weigerung der Regierung Süd­
afrikas, seine unrechtmäßige Verwaltung 
Namibias zu beenden, sowie ihre fortge-
setzen Versuche, das Gebiet aufzuteilen. 
Die Entschließung fordert alle Staaten auf, 
sämtliche Beziehungen mit Südafrika zu 
unterlassen, die eine Anerkennung der 
südafrikanischen Anwesenheit in Namibia 
darstellen können. Vielmehr sollen sie 
durch geeignete Maßnahmen Südafrika 
zum Abzug aus dem Gebiet veranlassen. 
Der UN-Rat für Namibia, den die General­
versammlung 1967 eingesetzt hatte, um 
nach der Beendigung des südafrikanischen 
Mandats über Namibia das Gebiet bis zu 
dessen Unabhängigkeit zu verwalten, solle 
Namibia nicht nur bei internationalen Or­
ganisationen und Konferenzen vertreten 
und Reisedokumente und Hilfsprogramme 
für die afrikanische Bevölkerung ausar­
beiten. Aufgabe des Rates sei es auch, 
wirksame Maßnahmen auszuarbeiten, mit 
welchen ausländische Wirtschaftsinteressen 
in Namibia kontrolliert werden könnten. 
Ferner solle er internationale Verträge 
untersuchen, die Südafrika als Vertrags­
partner namens des von ihm widerrecht­
lich verwalteten Gebietes abgeschlossen 
hat; in diesen Verträgen solle der Rat 
die Stellung Südafrikas als Vertragspartei 
einnehmen. Um die Arbeitsmöglichkeiten 
des Rates zu verbessern, folgt die Ent­
schließung einem Vorschlag des General­
sekretärs und erweitert die Mitgliedschaft 
im Rat von elf auf 18 Mitglieder; der Ge­
neralsekretär solle ihnen jede mögliche 
Unterstützung gewähren, insbesondere 
durch Unterrichtung der öffentlichen Mei­
nung über alle Fragen, die sich aus der 
Besetzung Namibias durch Südafrika er­
geben (A/Res/3031). 

Ohne Abstimmung verlängerte die Gene­
ralversammlung die Amtszeit des UN-Kom­
missars für Namibia um ein Jahr. Ferner 
stellte sie durch eine Resolution aus dem 
UN-Haushalt für 1973 Mittel für den 1970 
errichteten UN-Fonds für Namibia bereit, 
aus welchem Hilfs- und Ausbildungspro­
gramme für Namibia finanziert werden 
(A/Res/3030). 

Menschenrechte und Sozialfragen 

Umweltschutz — Bericht der Stockholmer Umwelt­
konferenz — Entschließungen der Generalversamm­
lung — Koordinierungsorgane für den Umwelt­
schutz (6) 

I. Umweltaufgaben der Staaten und Or­
ganisationen innerhalb des Verbandes der 
Vereinten Nationen soll ein neues UN-Or­
gan koordinieren; das Organ soll aus ei­

nem Verwaltungsrat für Umweltprogramme, 
einem Umweltsekretariat, einem Umwelt­
fonds und einem Umweltkoordinierungs­
ausschuß bestehen. Dies besagt eine von 
elf Entschließungen, welche die General­
versammlung im Dezember 1972 zum 
Schutz der menschlichen Umwelt verab­
schiedete. 
Zu Beginn der Beratung erläuterte der Ge­
neralsekretär der Stockholmer Umweltkon­
ferenz, Maurice Strong, den Konferenzbe­
richt (A/CONF.48/14 und Corr. 1). Er be­
tonte, die Konferenz habe drei wichtige 
Ergebnisse gebracht: die Erarbeitung der 
in der Erklärung der Vereinten Nationen 
über die Umwelt des Menschen festge­
legten Grundsätze, den Aktionsplan und 
die Empfehlungen für den Aufbau eines 
neuen UN-Organs für die Koordinierung 
aller internationalen Umweltschutzmaßnah­
men. Die Erklärung habe eine weltweite 
Zusammenarbeit zum Schutz der Umwelt 
ausgelöst. Im Rahmen der im Aktionsplan 
zusammengestellten Richtlinien für natio­
nale und internationale Umweltprogramme 
hätten das Konferenzsekretariat und ande­
re Institutionen bereits Schutzmaßnahmen 
erarbeitet. Der geplante Verwaltungsrat 
solle vornehmlich die von einzelnen Staa­
ten entwickelten Pläne für den Umwelt­
schutz aufeinander abstimmen, während 
das Umweltsekretariat ihn zu unterstützen 
und entsprechende Maßnahmen von UN-
Organisationen zu koordinieren habe. 
Durch den Umweltfonds, der diese Maß­
nahmen teilweise finanzieren könne, sollte 
in Zusammenarbeit mit Entwicklungspro­
grammen den Entwicklungsländern ermög­
licht werden, an internationalen Umwelt­
schutzaktionen teilzunehmen. Ein weiteres 
wichtiges Ergebnis der Konferenz sei die 
Erkenntnis, daß Umweltprobleme unlösbar 
mit allen Teilbereichen der internationa­
len Politik, insbesondere mit den Bezie­
hungen zwischen Industriestaaten und Ent­
wicklungsländern, verbunden seien. Die 
Konferenz habe die Bereitschaft des UN-
Verbandes erwiesen, sich mit Problemen 
der Umwelt zu befassen; Aufgabe der Ge­
neralversammlung sei es nun, zur Durch­
führung des Aktionsplans die vorgeschla­
genen Koordinierungsorgane einzusetzen. 

II. In den Beratungen herrschte Oberein­
stimmung darüber, daß der Schutz der 
menschlichen Umwelt eines der hervor­
ragenden Ziele der Vereinten Nationen 
darstelle. Durch die Konferenz von Stock­
holm habe die Weltöffentlichkeit erkannt, 
daß die Menschheit Teil eines auf Wech­
selwirkungen beruhenden ökologischen 
Systems sei, das durch menschliche Ein­
griffe aus dem Gleichgewicht geraten 
könne. Die Organisation der Vereinten 
Nationen besitze die notwendigen Voraus­
setzungen, um weltweite Programme für 
den Schutz der Umwelt ausarbeiten und 
durchführen zu können. Umweltprobleme 
ließen sich wegen ihrer engen Verflech­
tung mit klimatischen Faktoren, der Ver­
teilung der Bodenschätze, dem Bevölke­
rungswachstum und der wirtschaftlichen 
und sozialen Entwicklung aller Staaten nur 
durch internationale Zusammenarbeit lö­
sen. Dieser Grundsatz müsse besonders 
betont werden, da nicht alle Staaten an der 
Konferenz teilgenommen hätten. Voraus­
setzung für eine internationale Zusammen­
arbeit sei indessen das Bestehen natio­

naler und regionaler Umweltschutzpro­
gramme. 
Als erstes umfassendes politisches Über­
einkommen dieser Art enthalte die Erklä­
rung über die menschliche Umweit be­
deutende neue Grundsätze wie das Grund­
recht auf eine angemessene Umwelt so­
wie das Verursacherprinzip bei der Haf­
tung für Umweltschäden. Obwohl diese 
Grundsätze nicht völkerrechtlich bindend 
seien, sollten sie von allen Staaten be­
folgt werden; aus ihnen könne sich ein 
Völkerumweltrecht entwickeln. 
Die Ostblockstaaten erklärten, durch die 
von der Konferenz verkündete Umwelter­
klärung fühlten sie sich nicht gebunden, 
weil sie an der Stockholmer Umweltkonfe­
renz nicht teilgenommen hätten. Unter dem 
Vorbehalt, die Konferenzbeschlüsse zu­
nächst eingehend zu prüfen, unterstütz­
ten sie jedoch die Arbeit der Vereinten 
Nationen bei der Lösung von Umweltpro­
blemen. Die Sowjetunion wandte sich ins­
besondere gegen eine von einigen Dele­
gationen geforderte Internationalisierung 
von Bodenschätzen, die einem Hauptziel 
der Vereinten Nationen, der Ausübung 
staatlicher Hoheit, widerspreche. 
Vertreter der Entwicklungsländer brach­
ten ihre von den Standpunkten der In­
dustrieländer abweichenden Auffassungen 
über vorrangig zu behandelnde Umwelt­
fragen vor. Der Konferenzbericht weise 
zwar auf Umweltprobleme ihrer Länder 
hin, ohne sie in angemessenem Umfang 
zu behandeln. Er gehe hauptsächlich auf 
Fragen ein, welche die Industrienationen 
beträfen. Die zum Schutz der Umwelt er­
forderlichen Maßnahmen seien hingegen 
abhängig von dem Entwicklungsstand der 
jeweiligen ökologischen Systeme, aus dem 
sich in Entwicklungsländern anders ge­
lagerte Umweltprobleme ergäben als in 
Industriestaaten. Hauptsächliche Umwelt­
probleme der Entwicklungsländer stellten 
sich in äußerster Armut, Übervölkerung, 
Einweißmangel, Elendsunterkünften und 
Arbeitslosigkeit dar, die durch Bodenero­
sion, unsachgemäße Ausbeutung der Na­
turschätze und Analphabetismus bedingt 
würden. Diese könnten nur durch beschleu­
nigte Industialisierung bekämpft werden. 
Sie befürchteten aber, ihr im Aufbau be­
findliches industrielles Wachstum könne 
durch Mehrausgaben für Umweltschutz so­
wie durch das Verbot gütiger Pfanzen-
schutzmittel zum Stillstand gebracht wer-
deri oder es könnten Absatzmärkte ver­
loren gehen. Hierdurch werde ihre Ent­
wicklung gehemmt und ihr Lebensstandard 
gesenkt. Dies könne nur verhindert wer­
den, wenn die Entwicklungsländer neue 
Erkenntnisse der Technologie anwenden 
könnten, um die bei ihrer industriellen 
Entwicklung auftretenden Umweltprobleme 
lösen zu können. Daher solle der geplan­
te Verwaltungsrat für Umweltprogramme 
seine Maßnahmen mit den Zielen der In­
ternationalen Entwicklungsstrategie der 
Vereinten Nationen und des Beratenden 
UN-Ausschusses für die Anwendung von 
Wissenschaft und Technik in der Entwick­
lung sowie mit Tätigkeiten weiterer UN-
Organe wie UNDP, FAO u. a. abstimmen. 
Zudem müsse der vorgeschlagene Um­
weltfonds vornehmlich der Beseitigung und 
Vorbeugung von Umweitschäden in Ent­
wicklungsländern dienen. 
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Der Delegierte Chinas führte aus, Umwelt­
probleme der Entwicklungsländer könnten 
nur gelöst werden, wenn diese ihre von 
den Großmächten kontrollierten Industrien 
selber ausbauten und ihre gesamte Be­
völkerung an der Arbeit und an dem Ge­
winn beteiligen könnten. Hochentwickelte 
Industriestaaten dürften zudem nicht die 
Kosten ihrer Umweltschutzmaßnahmen 
über höhere Preise für ihre Waren an 
Entwicklungsländer weitergeben. 

III. Die Mehrheit unterstützte die von der 
Stockholmer Konferenz festgelegten Auf­
gaben des Koordinierungsinstruments für 
Umweltprogramme, die in einer entspre­
chenden Entschließung der Generalver­
sammlung (A/Res/2997) ausgewiesen wur­
den. Der Verwaltungsrat für Umweltpro­
gramme solle außer der Koordinierung 
und der Überwachung von Umweltschutz­
maßnahmen auch Richtlinien für ihre 
Durchführung ausarbeiten sowie Entwick-
lungs- und Umweltprogramme aufeinander 
abstimmen. Insbesondere solle er den in 
Stockholm beschlossenen Aktionsplan aus­
führen, der die Einrichtung von Beobach­
tungsprogrammen zur Erforschung von 
Umweltproblemen sowie Tätigkeiten und 
Maßnahmen zum Schutz der Umwelt vor­
sieht. Unter dem Vorsitz eines Geschäfts­
führenden Direktors soll das Umweltsekre­
tariat den Rat in dieser Aufgabe unter­
stützen, die Mitarbeit aller betreffenden 
Körperschaften auf dem Gebiet des Um­
weltschutzes sicherstellen und den Um­
weltfonds verwalten; es hat den Verwal­
tungsrat über alle anfallenden Umweltpro­
bleme zu unterrichten. Die Verwaltungs­
ausgaben des neuen UN-Instruments wer­
den aus dem Ordentlichen Haushalt der 
Vereinten Nationen bestritten. Darüber hin­
aus benötigte Mittel zur Durchführung des 
Aktionsplans sollen aus dem freiwilligen 
Umweltfonds aufgebracht werden. Der 
Fonds soll zwar Umweltprogramme in Ent­
wicklungsländern besonders berücksichti­
gen, darf aber nicht die Aufgaben beste­
hender Entwicklungsprogramme überneh­
men; daher soll seine jährliche Zuwachs­
rate diejenige des UNDP-Haushalts nicht 
übersteigen. Aufgabe des Koordinierungs­
ausschusses ist es, die Durchführung der 
von verschiedenen Körperschaften erarbei­
teten Umweltmaßnahmen zu überwachen; 
der Geschäftsführende Direktor des Um­
weltsekretariats hat den Vorsitz auch in 
diesem Ausschuß. 

IV. Bei der Wahl der 58 Mitglieder des 
Verwaltungsrats unter Berücksichtigung ei­
ner gleichmäßigen regionalen Verteilung 
wählte die Generalversammlung die Bun­
desrepublik Deutschland für eine zweijäh­
rige und die DDR für eine dreijährige 
Amtszeit; die Dauer der Amtszeit wurde 
durch Los ermittelt. Beide Staaten waren 
wählbar, da sie UN-Sonderorganisationen 
angehören und bei den Vereinten Natio­
nen mit Beobachterstatus vertreten sind 
(die DDR seit November 1972). Zum Ge­
schäftsführenden Direktor des Verwaltungs­
rats wurde der Generalsekretär der Stock­
holmer Konferenz Strong gewählt. 
Das neue Umweltsekretariat wird seinen 
Sitz in Nairobi, der Hauptstadt Kenias, 
haben. Mit dieser Entscheidung betonte 
die Generalversammlung die Bedeutung 
der Entwicklungsländer für den Umwelt­
schutz und entsprach der Forderung nach 

gleichmäßiger geographischer Verteilung 
ihrer Organe (A/Res/3004). 
V. In weiteren Entschließungen zur mensch­
lichen Umwelt forderte die Generalver­
sammlung alle Regierungen zur Zusam­
menarbeit auf dem Gebiet des Umwelt­
schutzes auf (A/Res/2995) und betonte die 
Verantwortung von Staaten für von ihnen 
verursachte Umweltschäden (A/Res/2996). 
Sie stellte Grundsätze für die Finanzierung 
von Siedlungsprogrammen in Entwicklungs­
ländern auf (A/Res/2998), richtete einen 
Hilfsfonds für die Verbesserung der Um­
welt ein (A/Res/2999) und ersuchte den 
Verwaltungsrat für Umweltprogramme, re­
gionale Maßnahmen zum Schutz der Um­
welt zu prüfen (A/Res/3000). 

Weltunlversl tat (7) 

Die Gründung einer >Universität der Ver­
einten Nationen< hat die Generalversamm­
lung am 11. Dezember 1972 mit 101 gegen 
8 Stimmen bei 4 Enthaltungen beschlossen 
(A/Res/2951; deutsche Übersetzung s. S. 
31). — Damit sind die gesetzgeberischen 
Vorarbeiten für ein Projekt zum Abschluß 
gekommen, das sowohl durch seinen un­
gewöhnlichen Charakter als auch wegen 
seiner engen Bindung an Bestrebungen im 
deutschsprachigen Raum Beachtung ver­
dient (siehe 1/72 S. 7 ff.). Nach den Richt­
linien der Generalversammlung wird die 
künftige Weltuniversität ein Verband über 
die ganze Erde verstreuter wissenschaft­
licher Einrichtungen sein, in denen sowohl 
Forschung getrieben als auch (an Studen­
ten nach dem ersten Vollexamen) Lehre 
erteilt werden soll. Die geistige Einheit bei 
dieser, vom Bild der herkömmlichen Uni­
versität abweichenden Struktur soll dadurch 
gewährleistet werden, daß alle thematisier­
ten Inhalte die Menschheit als Ganzes an­
gehen und strikt praxisorientiert behandelt 
werden. Dazu gehören so unterschiedliche 
Problemkreise wie friedliche Koexistenz, 
Menschenrechte, Entwicklungspolitik, Aus­
wirkungen und Anwendungen von Natur­
wissenschaft und Technologie. Das organi­
satorische Band soll ein Leistungs- und 
Planungszentrum sein, dessen Sitz noch 
nicht feststeht. Bei der Bestimmung des 
Standortes ist ein Gründungssenat von 20 
Experten zu hören, die hälftig vom UN-
Generalsekretär und vom UNESCO-Gene-
raldirektor ernannt werden. Sie sollen die 
Ziele und Grundsätze der Universität im 
einzelnen formulieren und eine Satzung 
zuhanden der nächsten Tagung der Gene­
ralversammlung (Herbst 1973) entwerfen. 
Die Universität wird nicht eine neue zwi­
schenstaatliche Körperschaft oder Organi­
sation im UN-Verband werden, sondern 
eine autonome freie wissenschaftliche In­
stitution im Rahmen und unter der Schirm­
herrschaft der Weltorganisation; sie soll 
losgelöst bleiben von politischen Rück­
sichtnahmen. 

Bei den Diskussionen im Ausschuß äußerten 
sich nur die Vertreter der sozialistischen 
Länder Osteuropas skeptisch über die 
Zweckmäßigkeit der Gründung dieser Welt­
universität; sie sprachen sich statt dessen 
für eine Stärkung der bereits bestehenden, 
von den Vereinten Nationen unterhaltenen 
wissenschaftlichen Institute aus. Die große 
Mehrheit gab jedoch der Hoffnung Aus­
druck, daß durch die geplante internatio­
nale Universität Kontakte und Austausch 

zwischen Wissenschaftlern aus verschiede­
nen Ländern erleichtert, das akademische 
Wesen insgesamt näher zu einer Ausfül­
lung der Grundsätze der Satzung der Ver­
einten Nationen hingeführt, Forschung und 
Lehre der nationalen Universitäten in Ver­
bindung mit diesen und anderen wissen­
schaftlichen Einrichtungen international er­
gänzt und vor allem an dieser Weltuniver­
sität aus den Entwicklungsländern hoch­
qualifizierte Spezialisten ausgebildet wer­
den könnten. Allerdings wird die beabsich­
tigte baldmögliche Eröffnung der internatio­
nalen Universität wesentlich von den finan­
ziellen Beiträgen und anderen Hilfen ab­
hängen, die man sich hauptsächlich von 
den Regierungen der Mitgliedstaaten er­
wartet. Das kleine Island hat im Anschluß 
an die Abstimmung bereits seine Bereit­
schaft bekundet, die Voraussetzungen für 
ein Weltozeanforschungsinstitut der Univer­
sität zu schaffen, dessen Arbeit sich beson­
ders auf die Erhaltung des Fischreichtums 
richten soll. 

Hilfswerk für Paläst ina-Flüchtl inge (UNRWA) (8) 

Unsichere Finanzlage des Hilfswerks für 
die Palästina-Flüchtlinge und zunehmende 
Erbitterung über das Versagen der Völker­
gemeinschaft, ihnen die Rückkehr in die 
Heimat zu ermöglichen oder Entschädigung 
für hinterlassenes Vermögen zu verschaf­
fen, wie es alte und neue Beschlüsse der 
Generalversammlung fordern, verzeichnet 
der diesjährige UNRWA-Bericht. Er war 
wieder Grundlage für die Behandlung der 
Lage des Hilfswerks im politischen Son­
derausschuß (A/8713). Das Hilfswerk, seit 
1950 tätig, sorgt mit Nahrung, Gesundheits­
diensten und Schulbildung für 1,5 Millionen 
Palästina-Flüchtlinge, die aus dem Teil Pa­
lästinas stammen, der heute Israel ist, sowie 
aus den anderen Teilen, die Israel seit dem 
Krieg von 1967 besetzt hält. Die Flüchtlinge 
leben in Jordanien, Libanon, Syrien und 
dem Gaza-Streifen. — Der beträchtliche 
Rückgang der Mittel, vor allem im Ausbil­
dungswesen, von dem die Zukunft der 
Flüchtlingskinder weitgehend abhinge, fru­
striere im besonderen Maße das Lebens­
gefühl der Flüchtlinge aus Palästina, teilte 
der Generalkommissar für das Hilfswerk, 
der Engländer Sir John Rennie, bei der Er­
läuterung seines Berichts mit. 54,4 Millio­
nen Dollar werden für 1973 gebraucht, bei 
gleichbleibenden Mitteleingängen ergibt 
sich ein Fehlbetrag von 4,4 Millionen Dol­
lar. Alle Mittel zugunsten der UNRWA müs­
sen freiwillig aufgebracht werden. — Im 
Verlauf der Ausschußdebatte betonten die 
Vertreter arabischer Staaten und ein palä­
stinensischer Sprecher die Notwendigkeit, 
sich mit den zugrundeliegenden Ursachen 
der palästinensischen Flüchtlingsfrage zu 
befassen. Sie könnten ihre Lösung nur in 
dem Recht der Flüchtlinge finden, in die 
Heimat zurückzukehren, und in der Ver­
urteilung Israels wegen seiner Politik der 
Austreibung des palästinensischen Volkes. 
Für Israel liegt die Verantwortung für Ent­
stehung und Fortdauer des Flüchtlings­
problems in gleicher Weise bei den ara­
bischen Staaten. 

Die sachlichen Anliegen der Debatte über 
den UNRWA-Bericht und die weitere Be­
handlung des palästinensischen Flücht­
lingsproblems verdichteten sich im Aus­
schuß in der Annahme folgender sechs Ent­
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